
Aktuelle Gesetzesänderungen  Stand 05.01.2026 

1 

 

Änderungen durch das  
Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege 

vom 22.12.2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 371) 

Mit diesem Gesetz gibt es jeweils eine Änderung im aushangpflichtigen Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) und im Pflegezeitgesetz (PflegeZG), die laut Artikel 14 Abs. 1 am 01.01.2026 in Kraft 
getreten sind: 

„Artikel 4 
Änderung des Pflegezeitgesetzes 

Das Pflegezeitgesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), das zuletzt durch Artikel 68 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

In § 2 Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe „ärztliche Bescheinigung“ die Angabe „oder eine 
Bescheinigung einer Pflegefachperson“ eingefügt.“ 

„Artikel 7 
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 19 Absatz 3 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 369) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 47 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 47 Abs. 1 und 2 des Fünften Buches" durch die An-
gabe „§ 47 Absatz 1, 2 und 5 des Fünften Buches" ersetzt.“ 

„Artikel 13 
Änderung des Mutterschutzgesetzes 

Das Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 59) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Nach § 20 Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Bei Personen, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht 
in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind und deren Ansässigkeitsstaat nach diesem Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht für den Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld zusteht, sind für die Berechnung des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nur 
die Beiträge zur Sozialversicherung als das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt nach 
Absatz 1 Satz 2 vermindernde gesetzliche Abzüge zu berücksichtigen. Unterliegt der Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld im Ansässigkeitsstaat nach dessen maßgebenden Vorschriften nicht der 
Steuer, sind alle gesetzlichen Abzüge nach Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigen.““ 

 

Änderungen durch das  
Wehrdienst-Modernisierungsgesetz  

vom 22.12.2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 370) 
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Mit diesem Gesetz gibt es Änderungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), die 
laut Artikel 20 Abs. 1 am 01.01.2026 in Kraft getreten sind: 

„Artikel 19 
Folgeänderungen 

[…] (2) Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 22. Dezem-
ber 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 355) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 2b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt: 

„4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatenge-
setzes oder Zivildienst nach dem Zivildienstgesetz geleistet hat.““ 

 

Änderungen durch das  
Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung 

vom 22.12.2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 369) 

Mit diesem Gesetz gibt es einige Änderungen im Mindestlohngesetz (MiLoG), im Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) und im SGB 7, die großteils zum 30.12.2025 in Kraft getreten sind (gelb mar-
kiert sind die Änderungen, die zum 29.06.2026 in Kraft treten werden): 

„Artikel 6 
Änderung des Mindestlohngesetzes 

Das Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „§§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 
23“ durch die Angabe „§§ 2 bis 7, 13, 14, 15 bis 20, 22 und 23“ ersetzt. 

b) Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt: 
„Entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können im Rahmen der Prüfungen 
nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz auch nach dem Abschluss der Entsen-
dung kontaktiert werden.“ 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „nach Absatz 6“ gestrichen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 1 wird die Angabe „den Vornamen und das Geburtsdatum“ durch 
die Angabe „den Vornamen, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und 
Kontaktdaten“ ersetzt. 

bbb) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt: 
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„5. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in Deutschland einer 
oder eines Zustellungsbevollmächtigten,“. 

ccc) In Nummer 6 wird die Angabe „sollen, und“ durch die Angabe „sollen,“ ersetzt. 

ddd) Nummer 7 wird durch die folgenden Nummern 7 und 8 ersetzt: 

„7. die Tätigkeit oder die Position der im Geltungsbereich dieses Gesetzes be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer für die Dauer der Be-
schäftigung und 

8. den Familiennamen, den Vornamen oder die Firma sowie die Anschrift des 
Auftraggebers.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe „der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums“ durch die Angabe „der Europäi-
schen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland“ ersetzt. 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „den Vornamen und das Geburtsdatum“ durch 
die Angabe „den Vornamen, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit und 
Kontaktdaten“ ersetzt. 

bb) Nach Nummer 6 wird die folgende Nummer 7 eingefügt: 

„7. die Tätigkeit oder die Position der im Geltungsbereich dieses Gesetzes be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die Dauer der Be-
schäftigung und“. 

cc) Die bisherige Nummer 7 wird zu Nummer 8. 

d) Absatz 4 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 

„1. dass, auf welche Weise und unter welchen technischen und organisatorischen 
Voraussetzungen eine Anmeldung oder eine Änderungsmeldung abweichend 
von Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 elektronisch übermit-
telt werden kann,“. 

e) In Absatz 5 wird nach der Angabe „Absatz 1 Satz 1“ die Angabe „, Absatz 2 Satz 1“ 
eingefügt. 

3. In § 19 Absatz 1, 2 und 3 Satz 1 wird jeweils die Angabe „§ 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, 10 
und 11“ durch die Angabe „§ 21 Absatz 1 Nummer 1 bis 10, 12 und 13“ ersetzt. 

4. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 15 Satz 1“ durch die Angabe „§ 15“ ersetzt und wird 
die Angabe „oder 3“ gestrichen. 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 15 Satz 1“ durch die Angabe „§ 15“ ersetzt. 

cc) Nach Nummer 2 werden die folgenden Nummern 3 bis 5 eingefügt: 
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„3. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine dort genannte Auskunft nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig erteilt, 

4. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes eine dort genannte Unterlage nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig bereitstellt oder nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

5. entgegen § 15 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes die Einsicht in eine dort genannte Unterlage 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ermöglicht,“. 

dd) Die bisherige Nummer 3 wird gestrichen. 

ee) Die bisherigen Nummern 4 bis 11 werden zu den Nummern 6 bis 13. 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 13 und des 
Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den Fällen des Absat-
zes 1 Nummer 8 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fäl-
len mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden.“ 

Artikel 7 
Änderung des Arbeitsschutzgesetzes 

Das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 32 des 
Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 236) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 23 wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 4a Absatz 5 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in 
Verbindung mit Absatz 4“ und die Angabe „§ 284 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 284 Ab-
satz 1“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird die Angabe „Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit“ durch die 
Angabe „Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz“ ersetzt. 

c) Nach Nummer 9 werden die folgenden Nummern 10 und 11 eingefügt: 

„10.Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, 

11. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz,“. 

d) In der Angabe nach Nummer 11 wird die Angabe „der Verstöße nach den Nummern 1 
bis 9“ gestrichen. 

2. Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefügt: 

„(3a) Leitet die Generalzolldirektion im Rahmen ihrer Funktion als Verbindungsbüro im 
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 der Richtlinie 96/71/EG in der Fassung vom 28. Juni 2018 ein 
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über das Binnenmarkt-Informationssystem eingehendes Ersuchen, das die Mindestarbeitsbe-
dingungen nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 96/71/EG in der Fassung vom 
28. Juni 2018 betrifft, an die zuständigen Behörden weiter, so können diese die zur Beantwor-
tung erforderlichen Informationen an die Generalzolldirektion zur Weiterleitung an die ersu-
chenden Behörden übermitteln.“ 

„Artikel 19 
Folgeänderungen 

[…] (3) Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Ge-
setzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 355) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

§ 211 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 4a Absatz 5 Satz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes, eine Erlaubnis oder Berechtigung nach § 4a Absatz 5 Satz 2 in Verbin-
dung mit Absatz 4“ und die Angabe „§ 284 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 284 Absatz 1“ er-
setzt. 

2. In Nummer 7 wird die Angabe „Aufenthaltsgesetz“ durch die Angabe „Aufenthaltsgesetz,“ 
ersetzt. 

3. Nach Nummer 7 werden die folgenden Nummern 8 bis 10 eingefügt: 

„8. Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirt-
schaft, 

9. Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, 

10. Verstöße gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz“.“ 

 

 
Änderungen durch das  

SGB VI-Anpassungsgesetz 
vom 22.12.2025 

(BGBl. 2025 I Nr. 355) 

Mit diesem Gesetz gibt es einige Änderungen im SGB 7 und im BEEG, die großteils zum 
24.12.2025 und 01.01.2026 in Kraft getreten sind: 

„Artikel 9 
Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das zuletzt durch Artikel 66 des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

2. In § 27a Absatz 2 wird die Angabe „§ 27 Absatz 1 Nummer 4ׅ“ durch die Angabe „§ 27 Ab-
satz 1 Nummer 4 und 5“ ersetzt. 

5. § 96 Absatz 2a wird durch den folgenden Absatz 2a ersetzt: 
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„(2a) Abweichend von § 47 Absatz 1 des Ersten Buches gilt für die Auszahlung von 
Geldleistungen § 118 Absatz 2b und 2c des Sechsten Buches entsprechend.“ 

7. Nach § 136b wird der folgende § 136c eingefügt: 
„§ 136c Betriebsstättenverzeichnis 

(1) Als Erweiterung des zentralen Dateisystems gemäß § 136a Absatz 1 Satz 5 führt die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. ein Betriebsstättenverzeichnis. Das Betriebs-
stättenverzeichnis enthält eine Auflistung der einem Unternehmen zuzuordnenden Betriebs-
stätten und zuzuordnenden Orte, an denen Besichtigungen vorgenommen werden können 
(Besichtigungsorte), nach Absatz 2 Satz 2. Für jede dieser Betriebsstätten und jeden dieser 
Besichtigungsorte wird eine Betriebsstättennummer vergeben, die einen eindeutigen Bezug 
zum Unternehmen und zu den Unternehmern herstellt. 

(2) Im Betriebsstättenverzeichnis werden Betriebstätten gemäß § 18h Absatz 3 des 
Vierten Buches erfasst. Darüber hinaus können weitere Besichtigungsorte in das Betriebs-
stättenverzeichnis aufgenommen werden. Näheres regeln die Gemeinsamen Grundsätze 
nach Absatz 5. 

(3) Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. ist berechtigt, im Betriebsstätten-
verzeichnis alle zur Identifikation der Betriebsstätte notwendigen Daten, die zuständigen Un-
fallversicherungsträger und die zuständige Arbeitsschutzbehörde der Länder sowie, soweit 
vorhanden, die Betriebsnummer nach § 18i Absatz 2 des Vierten Buches, Informationen zum 
Wirtschaftszweig und die Zahl der Beschäftigten zu verarbeiten. Die Berufsgenossenschaften 
und Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand haben, soweit dies zur Erledigung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, Zugriff auf das Betriebsstättenverzeichnis; dies gilt 
auch für die obersten und die jeweils zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder, soweit 
dies für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist. 

(4) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt an die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung e. V. die Daten aus dem Dateisystem der Beschäftigungsbetriebe nach § 18i des 
Vierten Buches sowie die Zahl der Beschäftigten und teilt durch automatisierte Datenübermitt-
lung nach § 18m Absatz 1 des Vierten Buches Änderungen mit. Die Träger der Unfallversi-
cherung und die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder übermitteln Daten nach Ab-
satz 3 Satz 1, die sie im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabenerfüllung oder aufgrund beste-
hender Melde- und Unterstützungspflichten anderer Behörden oder der Unternehmer erlan-
gen, an die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. 

(5) Das Nähere zum Verfahren, zu den erforderlichen Angaben, den Datensätzen, den 
Besichtigungsorten und den damit verbundenen Berechtigungen sowie möglichen Nutzungs-
entgelten wird in Gemeinsamen Grundsätzen festgelegt. Diese werden durch die Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung e. V. in Abstimmung mit den obersten Arbeitsschutzbehörden 
der Länder und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und unter Beteiligung der Bun-
desagentur für Arbeit aufgestellt. Die obersten Arbeitsschutzbehörden der Länder übermitteln 
gemeinsame Positionen. Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit sind zu beachten. Die Gemein-
samen Grundsätze sind durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu genehmigen. 

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis zum 
31. Dezember 2030 ausschließlich für zwischen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung e. V. und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft abgestimmte Pilotvorhaben, die 
dem kontinuierlichen Aufbau des Betriebsstättenverzeichnisses sowie der Erprobung der 
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dazu notwendigen technischen Einrichtungen dienen. Die obersten Arbeitsschutzbehörden 
der Länder und die Bundesagentur für Arbeit sind über die Durchführung der Pilotvorhaben 
regelmäßig zu informieren. Pilotvorhaben zum Abruf von Daten aus dem Betriebsstättenver-
zeichnis durch die Arbeitsschutzbehörden der Länder sind in Abstimmung mit der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. in der Pilotphase möglich. Über den jeweiligen Stand 
der Umsetzung berichtet die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales halbjährlich.““ 


